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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.09.1971

Norm

WEG 1948 §4

WEG 1975 §23 Abs2

Rechtssatz

Besteht zwischen Siedlungsgesellschaft und Wohnungswerbern eine Übereinstimmung lediglich in der Absicht,

Wohnungseigentum zu übertragen bzw zu erwerben, nicht aber hinsichtlich der 7nanziellen Voraussetzungen einer

solchen Übertragung, so ist mangels erklärter Willensübereinstimmung hierüber ein wirksamer Vertrag über die

Übertragung von Liegenschaftsanteilen, verbunden mit Wohnungseigentum, bisher nicht zustande gekommen. Damit

aber fehlt dem hierauf gestützten Anspruch der Wohnungswerber auf Unterlassung einer weiteren Belastung der zu

übertragenden Liegenschaft seitens der Siedlungsgesellschaft die Grundlage.
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